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1 . Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Leuna 
vom 28. Mai 2009 

 
Öffentliche Beschlüsse 
 
09/33/09  
Gemeindegebietsreform im Land Sachsen-Anhalt – Hier: Grundsatzbeschluss über die 
beabsichtigte Eingemeindung der Gemeinden Kreypau, Kötzschau, Rodden, Kötschlitz, 
Horburg-Maßlau, Zweimen, Günthersdorf, Zöschen und Spergau in die Stadt Leuna 
 
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt über die Eingemeindung der Gemeinden Kreypau, 
Kötzschau, Rodden, Kötschlitz, Horburg-Maßlau, Zweimen, Günthersdorf, Zöschen und 
Spergau in die Stadt Leuna zu verhandeln. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender  
 
 
B 09/34/09  
Gebietsänderung hier: Gemeinde Kreypau 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Kreypau in die Stadt 
Leuna. 
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2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Kreypau und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 10.00 MEZ wirksam 
werden. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/35/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Kötzschau 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Kötzschau in die Stadt 
Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Kötzschau und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 10.30 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor der Gebietsänderungsvertrag zwischen der Stadt Leuna und der 
Gemeinde Kreypau in Kraft getreten ist. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/36/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Rodden 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Rodden in die Stadt Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Rodden und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 11.00 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau und der Gemeinde Kötzschau in Kraft getreten sind. 
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gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
09/37/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Kötschlitz 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Kötschlitz in die Stadt 
Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Kötschlitz und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 11.30 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau, der Gemeinde Kötzschau und der Gemeinde Rodden in Kraft getreten 
sind. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/38/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Horburg-Maßlau 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Horburg-Maßlau in die 
Stadt Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Horburg-Maßlau und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna 
wird beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 12.00 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau, der Gemeinde Kötzschau, der Gemeinde Rodden und der Gemeinde 
Kötschlitz in Kraft getreten sind. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
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B 09/39/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Zweimen 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Zweimen in die Stadt 
Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Zweimen und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 12.30 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau, der Gemeinde Kötzschau und der Gemeinde Rodden in Kraft getreten 
sind. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/40/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Günthersdorf 

 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Günthersdorf in die Stadt 
Leuna 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Günthersdorf und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 13.00 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau, der Gemeinde Kötzschau und der Gemeinde Rodden in Kraft getreten 
sind. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/41/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Zöschen 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Zöschen in die Stadt Leuna 
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2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Zöschen und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist dem Landkreis Saalekreis als Untere 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der 
Genehmigung unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 13.30 MEZ wirksam 
werden nicht jedoch, bevor die Gebietsänderungsverträge zwischen der Stadt Leuna, der 
Gemeinde Kreypau und der Gemeinde Kötzschau in Kraft getreten sind. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/42/09  
Gebietsänderung hier Gemeinde Spergau 
 
1. Der Stadtrat Leuna beschließt die Eingemeindung der Gemeinde Spergau in die Stadt Leuna. 
 
2. Der Stadtrat Leuna beschließt den als Anlage angefügten Gebietsänderungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Spergau und der Stadt Leuna. Die Bürgermeisterin der Stadt Leuna wird 
beauftragt, diesen Gebietsänderungsvertrag rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
3. Der Gebietsänderungsvertrag ist der zuständigen Kommunalaufsichtbehörde mit einem 
begründeten Antrag auf Genehmigung vorzulegen und nach Erteilung der Genehmigung 
unverzüglich im Amtsblatt des Landkreises Saalekreis gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
zu veröffentlichen. Er soll am 31. Dezember 2009 um 14.00 MEZ wirksam werden. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/43/09  
Öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Leuna und den Gemeinden 
Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen 
 
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt die als Anlage angefügte Öffentlich rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Leuna und den Gemeinden Günthersdorf, Horburg-Maßlau,  
Kötschlitz, Rodden und Zweimen. 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/44/09  
Öffentlich rechtliche Vereinbarung und Schiedsgerichtsvereinbarung zwischen der Stadt 
Leuna und der Gemeinde Spergau  
 
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt die als Anlage angefügte Öffentlich rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Leuna und der Gemeinde Spergau. 
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gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/45/09  
Umsetzung Konjunkturpaket II, hier: Außerplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung einer 
Einzelmaßnahme 
 
Die Stadt Leuna wird die finanziellen Mittel aus der kommunalen Investitionspauschale in 
Höhe von 122.968,- € und einen Eigenanteil in Höhe von 27.032,- € (gesamt 150.000,- €) zur 
Sanierung des Daches an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule (Dach der Turnhalle und des 
Verbindungsbaues zum Schulgebäude) mit Einbau einer Fotovoltaikanlage verwenden. Die 
Finanzierung des Eigenanteils kann aus Mitteln der Rücklage erfolgen. Eine entsprechende 
haushaltsrechtliche Regelung erfolgt im Nachtrag zum Haushaltsplan 2009.  
                   
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
B 09/46/09  
Umsetzung Konjunkturpaket II, hier: Außerplanmäßige Ausgabe zur Finanzierung einer 
Einzelmaßnahme 
 
Die Stadt Leuna wird die finanziellen Mittel des Kultusministeriums zur Verbesserung der 
Schulinfrastruktur in Höhe von 81.320,75 € und einen Eigenanteil in Höhe von 38.679,25 € 
(gesamt 120.000,- €) für die energetische Ertüchtigung der Heizungsanlage (Einbau einer 
Erdgas-Brennwertkesselanlage) und den Einbau eines kleinen BHKW (Blockheizkraftwerk) 
verwenden. Die Finanzierung des Eigenanteils kann aus Mitteln der Rücklage erfolgen. Eine 
entsprechende haushaltsrechtliche Regelung erfolgt im Nachtrag zum Haushaltsplan 2009.  
                    
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
   
 
Nicht öffentliche Beschlüsse 
 
 
BV 09/47/09 – Strukturveränderungen der Wohnungswirtschaft Leuna - GmbH 
 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
 
 
BV 09/48/09 – Nebentätigkeit der Bürgermeisterin 
 
 
gez. Dr. Dietlind Hagenau    gez. Wolfgang Meisel 
Bürgermeisterin     Stadtratsvorsitzender 
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2. Bekanntmachung der 55. öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des 

Stadtrates der Stadt Leuna am 25. Juni 2009                    
 
Die 55. öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Leuna findet am  
25. Juni 2009, 17:30 Uhr im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer Straße 41a in 06237 
Leuna statt.  
 
Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
 des Stadtrates 
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Behandlung von Einwendungen gegen das Protokoll der Sitzung des Stadtrates 
 Leuna vom 28. Mai 2009    
4. Mitteilungen des stellv. Bürgermeister u. a. zu Anfragen und Informationen aus der 

Sitzung vom 28. Mai 2009    
5. Einwohnerfragestunde 
6. Information über Beschlüsse des Hauptausschusses vom 15. Juni 2009  
7. Bericht des stellv. Bürgermeisters über den Erfüllungsstand der Beschlüsse des 
 Stadtrates der Stadt Leuna vom 28. Mai 2009   
8. Anfragen, Anträge und Informationen der Stadträtinnen/ Stadträte 
9. Beschlussvorlagen 
 BV 01/03/01 E  -Teilweise Aufhebung - 

  B-Plan Nr. 8.3 „Industriegebiet Leuna Nord-West“ 
BV 36/15/05 E  Änderung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 8.4 „Halde                      

am Standort Leuna“, Bestätigung des Satzungsbeschlusses 
BV 10/49/09 -  Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 für das  

Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 der Stadtwerke 
Leuna GmbH 

BV 10/51/09 -  Verordnung zur Regelung der Grundwasserentnahme in Leuna 
 

Nicht öffentlicher Teil 
 
10. Informationen zu Strukturveränderungen der WWL GmbH - aktueller Stand 

 
 

3 . Aufhebung der Bekanntmachung aus dem Amtsblatt Nr. 17/2009  
vom 28. April  

 
Die Bekanntmachung der Gemeinde Wallendorf (Luppe) über den Termin der Bürgeranhörung 
und die Bekanntmachung zur Bürgeranhörung der VGem Leuna-Kötzschau für die Gemeinde 
Wallendorf (Luppe) – Gemeindewahlleiter und  Stellvertreter - wird hiermit aufgehoben. 
 
gez. Dr. D. Hagenau 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde 
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4. Bekanntmachung zur Bürgeranhörung der VGem Leuna-Kötzschau für 

die Gemeinde Wallendorf (Luppe) – Gemeindewahlleiter und 
Stellvertreter 

 
Für die am 27.09.2009 statt findende Bürgeranhörung in der Gemeinde Wallendorf (Luppe), 
die keine Hauptwahlen im Sinne des § 4 KWO LSA darstellen, ist der  
Gemeindewahlleiter, Herr Ekkehard Lörzer, 06237 Leuna, Rathausstraße 1 
die Stellvertreterin des Gemeindewahlleiters, Frau Viola Schwich, 06237 Leuna, Rathausstraße 1. 
 
Leuna, 19. Juni 2009 
 
gez. Dr. D. Hagenau 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde 
 
 

5. Bekanntmachung der Gemeinde Wallendorf (Luppe) über den Termin 
der Bürgeranhörung 

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.Juni 2009 beschlossen: 
 
1. Die Anhörung der Bürger der Gemeinde Wallendorf (Luppe)  zur Eingliederung in die 
Gemeinde Schkopau gemäß § 17 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen - Anhalt, 
in der derzeit geltenden Fassung, wird auf  
den 27. September 2009 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr festgesetzt. 
 
2. Die Fragestellung der Anhörung lautet: 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinde Wallendorf (Luppe) in die Gemeinde 
Schkopau eingegliedert wird? 
 
Leuna, 19. Juni 2009 
 
 
gez. Lörzer 
Gemeindewahlleiter 
 
 
gez. Dr. D. Hagenau 
Bürgermeisterin der Trägergemeinde 
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